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AUS DEM JUNGBURGERBRIEF

Liebe Auslandschweizerin,
lieber Auslandschweizer,

mit der Vollendung Thres 20. Altersjahres, das Sie dieses Jahr
erreicht haben oder in Kiirze erreichen, werden Sie aufgrund des
schweizerischen Zivilgesetzbuches volljahrig. Wir beglickwiin-
schen Sie zu diesem denkwiirdigen Ereignis.

Volljdhriger Schweizer im Ausland — das bringt auch Pflichten
mit sich, auf die wir Sie kurz aufmerksam machen méchten.

Dienstpflicht: Sie unterstehen dem Sektionschef in Buchs SG als
militarischer Meldestelle.

Melde- und Abmeldépflichf: Liechtensteinische Fremdenpolizei,
Vaduz.

Aufenthalts-. oder Niederlassungsbewilligung: Liechtensteini-
sche Fremdenpolizei, Vaduz.

Passbiiro: Liechtensteinische Fremdenpolizei, Vaduz.

Rechtsordnung: Sie unterstehen wdhrend Ihres Aufenthaltes in
Liechtenstein grundsdtzlich der- Rechtsordnung des Wohnsitz-
staates, obgleich in Fragen der Unterstiitzung und anderen mehr
schweizerisches Recht anwendbar sein kann.

Stimm- und Wahlrecht: Ab 1. Januar 1977 kénnen die Ausland-
schweizerinnen und die Auslandschweizer, die das 20. Alters-
jahr zuriickgelegt haben, an den eidgenéssischen Wahlen und
Abstimmungen teilnehmen sowie eidgendéssische Initiativ- und
Referendumsbegehren unterzeichnen.

Gastrecht: Der Liechtensteiner ist fremde Nationalititen ge-
wohnt und ist gastfreundlich. Weisen wir uns dieser Gastfreund-

schaft wiirdig, damit die Schweizerkolonie weiterhin angesehen
bleibt.

In diesem Sinne wiinschen wir IThnen einen guten Aufenthalt in
unserm Gastland Liechtenstein. Unsere besten Wiinsche beglei-
ten Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg.

SCHWEIZER-VEREIN
im ‘

FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

20



	Aus dem Jungbürgerbrief

